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Zitat von WillG

Ich meine, dass in dem KMK-Beschluss eine Formulierung stand, die es letztlich den
einzelnen BLs doch ermöglicht, ihre eigenen Regelungen durchzusetzen. Hab ihn aber
gerade nicht im Wortlaut vorliegen und bin zu faul, ihn zu suchen.Kann mir auch nicht
vorstellen, dass ein Bundesland wie meins (Bayern), das sich so viel auf seine
Ansprüche und seine Abschlüsse einbildet, einer offeneren Regelung ohne
Hintertürchen einfach so zugestimmt hätte.

Ich bin mir nicht sicher, ob Bayern nicht aus der KMK ausgetreten ist oder zumindest wollte auf
Grund solcher Dinge. 
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